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[S. 55] Auf Antrag der Erziehungsdirektion 
beschliesst der Regierungsrat: 
I. Die Verordnung über die Besoldungen der Lehrkräfte und die Leistungen des Staates 
für die hauswirtschaftliche Fortbildungsschule vom 1. Dezember 1949 wird wie folgt 
abgeändert: 
§ 12. Der Staat leistet an das Grundgehalt gemäss § 2 folgende, nach den 
Beitragsklassen der Schulkreise und nach der Zahl der Dienstjahre abgestuften 
Beträge: 
Klasse  Fr.  
1–4 288.– bis 372.– 
5–8 243.– bis 327.– 
9–12 198.– bis 282.– 
13–16 // [S. 56] 153.– bis 237.– 
§ 17. Für freiwillige Kurse leistet der Staat an die Ausgaben für das Lehrpersonal 
folgende, nach den Beitragsklassen der Schulkreise abgestufte Beiträge: 
Klasse % 
1–4 45 
5–8 39 
9–12 33 
13–16 27 
Subventionsberechtigt sind die Besoldungen (einschliesslich Ausgaben für die von der 
Erziehungsdirektion genehmigten Vikariate), Fahrtentschädigungen an auswärts 
wohnende Lehrkräfte und Aufwendungen für die Versicherung des Lehrpersonals. 
II. Die vorstehenden Änderungen treten rückwirkend ab Beginn des Schuljahres 
1961/62 in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 

© by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2016 

http://www.staatsarchiv.zh.ch/query


 
 
StAZH OS 41 (S. 55-56) 
10.08.1961 

 

 

 
 
 
Seite 2/2 
 
 

Zürich, den 10. August 1961. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Vizepräsident: Der Staatsschreiber i. V.: 
Dr. W. König. Dr. O. Moesch. 
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